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Dritte Durchführungsbestimmung * 
zur Verordnung über deutsche Ferien- und Er
holungsreisende, die ihren Wohnsitz nicht in der 

Deutschen Demokratischen Republik und dem demo
kratischen Sektor von Groß-Berlin haben.

Vom 27. Juli 1953

Auf Grund des § 3 der Verordnung vom 22. Juni 1950 
über deutsche Ferien- und Erholungsreisende, die ihren 
Wohnsitz nicht in der Deutschen Demokratischen Repu
blik und dem demokratischen Sektor von Groß-Berlin 
haben (GBl. S. 501) in der Fassung der Änderungsver
ordnung vom 7. Juni 1951 (GBl. S. 552) wird zur Erleich
terung des Interzonenreiseverkehrs im Einvernehmen 
mit den zuständigen Ministerien und dem Bundesvor
stand des FDGB folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Der Umtauschpflicht nach § 2 der Verordnung un

terliegen nicht:
1. Reisen zu besonderen Familienanlässen, wie Hoch

zeiten, Taufen, Einsegnungen, oder zum Besuch von 
Familienangehörigen oder Verwandten, wenn sie 
in grader Linie oder bis zum dritten Grade in 
der Seitenlinie verwandt sind (Kinder, Eltern, Groß
eltern, Geschwister, Neffen, Nichten, Tanten, Onkel). 
Findet der Besuch während der Saison in einem 
Kurort statt, so tritt die Befreiung von der Um
tauschpflicht ein, wenn keine für Erholungs- und 
Ferienreisende vorgesehenen Beherbergungsmög
lichkeiten und Kureinrichtungen in Anspruch ge
nommen werden.

2. Ferienreisen durch demokratische Organisationen 
für Personen, die ihren Ferien- und Erholungsauf
enthalt in Heimen der demokratischen Parteien 
und Organisationen verbringen oder durch den 
Feriendienst der Gewerkschaft vermittelt werden.

3. Verschickungen durch die Sozialversicherung für 
Personen, die durch die Sozialversicherung einen 
Kur- bzw. Erholungsaufenthalt erhalten.

4. Ferien- und Erholungsreisen
a) für Lohn- und Gehaltsempfänger und deren 

Familienangehörige, die in der Deutschen Demo
kratischen Republik oder im demokratischen 
Sektor von Groß-Berlin in einem festen Arbeits
verhältnis stehen;

b) für Ärzte, medizinisches Personal und deren 
Familienangehörige, die in einem Vertragsver
hältnis mit der Versicherungsanstalt Berlin 
stehen und deren Einnahmen in Deutscher Mark 
der Deutschen Notenbank überwiegen;

c) für freischaffende Künstler, Rechtsanwälte, son
stige freiberuflich Tätige und deren Familien
angehörige, deren Einnahmen in Deutscher Mark 
der Deutschen Notenbank auf Grund ihrer Tätig
keit in der Deutschen Demokratischen Republik 
oder im demokratischen Sektor von Groß-Berlin 
überwiegen;

d) für Personen, die auf Grund einer Sonder
genehmigung der Zentrale der Deutschen Noten-

, bank Geldbeträge in bar oder unbar aus per
sönlichen Westzonen- oder Westsektorenkonten 
für Kur- oder Ferienaufenthalte in der Deutschen 
Demokratischen Republik erhalten.

* 2. Durchfb. (GBl. 1951 S. 553).

(2) Der Umtauschpflicht nach § 2 der Verordnung un
terliegen nur die Personen, für die die Bestimmungen 
des Abs. 1 nicht zutreffen und die für ihren Ferien- 
und Erholungsaufenthalt das Gebiet der DDR wählen.

§ 2
(1) Der Umtausch gemäß § 2 der Verordnung ist bei 

der Deutschen Notenbank oder bei den Grenzwechsel- 
stellen vorzunehmen.

(2) Umzutauschen sind für jede Person und für jeden 
Tag des Aufenthaltes 15,— DM. Für Kinder bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr ist ein Tagessatz von 7,50 DM 
je Kind umzutauschen.

(3) Von der Deutschen Notenbank Berlin oder den 
Grenzwechselstellen wird über den erfolgten Umtausch 
eine Bescheinigung nach § 3 Ziff. 4 ausgestellt.

(4) Wird der beabsichtigte Ferien- oder Erholungs
aufenthalt vorzeitig abgebrochen, kann der für die nicht 
ausgenutzten Tage erfolgte Geldumtausch rückgängig 
gemacht werden, wenn durch Bescheinigung der für den 
Aufenthaltsort zuständigen Dienststelle der Volkspolizei 
die vorzeitige Beendigung des Aufenthalts bestätigt 
wird.

§ 3
Zum Nachweis für die Berechtigung des Aufenthaltes 

gelten folgende Bescheinigungen:

1. Für die In § 1 Abs. 1 Ziff. 1 genannten Fälle:
Die vom Rat des Kreises ausgestellte Aufenthalts
genehmigung, aus der hervorgehen muß, daß es 
sich um eine Reise zu einem besonderen Familien
anlaß, wie Hochzeiten, Taufen, Einsegnungen oder 
zum Besuch eines nahen Verwandten im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Ziff. 1 handelt. Bei Aufenthaltsgenehmi
gungen für Kurorte während der Saison hat der 
Rat des Kreises vor Ausstellung einer derartigen 
Aufenthaltsgenehmigung zu prüfen, ob der Besuch 
ohne Inanspruchnahme von Beherbergungsmöglich
keiten, die für Ferien- und Erholungsreisende vor
gesehen sind, untergebracht werden kann.

2. Für die in § 1 Abs. 1 Ziffern 2 und 3 genannten 
Fälle:
Reiseschecks oder Einweisungsscheine.

3. Für die in § 1 Abs. 1 Ziff. 4 genannten Fälle:
Zua): Eine Bescheinigung, ausgestellt von der für 

die Arbeitsstelle zuständigen Dienststelle 
der Volkspolizei in der Deutschen Demo
kratischen Republik oder im demokrati
schen Sektor von Groß-Berlin. Dieser Dienst
stelle ist hierfür das Arbeitsbuch mrt einem 
Sichtvermerk der Abteilung Arbeit und Be
rufsausbildung des zuständigen Rates des 
Kreises oder Stadtbezirkes des demokrati
schen Sektors von Groß-Berlin, nicht älter 
als drei Monate, vorzulegen.

Zub): Eine Bescheinigung, ausgestellt vom Präsi
dium der Volkspolizei Berlin. Dieser Dienst
stelle ist hierfür ein Nachweis der Versiche
rungsanstalt Berlin zu erbringen, daß die 
Einnahmen in Deutscher Mark der Deut
schen Notenbank überwiegen.

Zu c): Eine Bescheinigung, ausgestellt vom Präsi
dium der Volkspolizei Berlin. Hierfür sind 
dieser Dienststelle die in Deutscher Mark 
der Deutschen Notenbank abgeführten 
Steuern nachzuweisen.


